
Gemeinderat Neckarsulm beschließt Anpassung der Hundesteuer
Steuersätze werden nach sieben Jahren moderat erhöht

Die Stadt Neckarsulm erhöht die Hun-
desteuer zum 1. Januar 2022. Wie der
Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung
beschloss, steigt der Steuersatz für den
Ersthund von 90 auf 102 Euro im Jahr.
Die Abgabe für den Zweithund wird
von 180 auf 204 Euro im Jahr erhöht.

Für Kampfhunde wird ein deutlich höhe-
rer Steuersatz erhoben. Der Jahresbetrag
steigt von 540 auf 602 Euro (Ersthund)

beziehungsweise von 1080 auf 1224Euro
(Zweithund).
Mit den moderat erhöhten Hundesteuer-
sätzen orientiert sich die Stadt am durch-

schnittlichen Niveau der Steuersätze im
Landkreis Heilbronn. Die Hundesteuer in
Neckarsulm wurde zuletzt zum 1. Januar
2015 erhöht und seitdem nicht verändert.
(snpl

ten können erst im Frühjahr 2022 bei
dauerhaft höheren Tagestemperaturen
und trockener Witterung ausgeführt
werden. Dann muss die Kalbenstraße im
Sanierungsabschnitt nochmals für weni-
ge Tage voll gesperrt werden. (snp1

Kalbenstraße wieder für den Verkehr freigegeben
Belagsarbeiten können erst im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden

Die Kalbenstraße in Neckarsulm kann
vorerst wieder befahren werden, die
Belagsarbeiten sind aber noch nicht
abgeschlossen. Um die Straßendecke
im Abschnitt zwischen dem Wohnge-
biet Neuberg und dem Schweinshag zu
erneuern, hat das städtische Tiefbauamt

den verschlissenen und beschädigten
Belag mittels Hochdruckwasserstrahl
entfernen lassen. Der Straßenoberbau
wurde wieder hergestellt, die neue
Deckschicht konnte wegen der niedri-
gen Temperaturen nicht eingebaut wer-
den. Diese abschließenden Belagsarbei-

Stadtarchiv Neckarsulm erweitert Serviceangebote
Aufl icht-Scan ner und öffentl iches WLAN bieten d igitalen Zusatznutzen

Das Stadtarchiv Neckarsulm hat seine
digitalen Serviceangebote erweitert. Ein

neuer Archivscanner erleichtert nicht nur
die Archivarbeit, sondern ermöglicht auch
den schnellen Versand von digitalisier-
tem Archivgut an externe Nutzer. Zudem
können Besucherinnen und Besucher im
Stadtarchiv einen gesicherten öffentli-
chen WLAN-Zugang für Online-Recher-
chen nutzen.
Mit dem neuen Scanner hat das Stadt-
archiv die Voraussetzung geschaffen, um
wichtige Archivbestände mittel- bis !ang-
fristig zu digitalisieren und online verfüg-
bar zu machen. Bereits jetzt können histo-
rische Unterlagen, wie Urkunden, Karten
und Fotos, oder wertvolle Gegenstände,
wie Siegel, Münzen und Medaillen, einge-
scannt und die Dateien Nutzern und For-
schern per E-Mail zur Verfügung gestellt
werden.
Der neue Auflicht-Scanner ersetzt ein
mehr als zehn Jahre altes Gerät, das für
bestimmtes Archivmaterial nicht geeig-
net war. Mit dem neuen Gerät kann sel-
tenes Archivgut schnell und schonend
digitalisiert werden. Bücher, Karten oder
Pläne werden aufgeklappt auf den Scan-
ner gelegt und von oben belichtet. Damit
müssen die wertvollen Bestände nicht
mehr unnötig umgedreht oder aufgebo-
gen werden. Auch überformatige Unterla-
gen lassen sich so einscannen.
Aktuell verwendet die Leiterin des Stadt-
archivs, Vera Kreutzmann, den Scanner,
um die Standesamtsregister der Stadt
und der Stadtteile zu digitalisieren.,,Diese

Stodtarchivarin Vera Kreutzmann und Kulturamtsleiter Frank Borth prösentieren den neuen Auflicht-
5co n ner i m Stodta rch iv Neckarsu I m.

Quellen sind für die Familien- und Perso-
nenforschung besonders wichtig", erläu-
tert die Stadtarchivarin. ,,Die Originale
wurden im Zweiten Weltkrieg teilweise
zerstört und nachträglich so weit wie
möglich rekonstruiert. Umso wichtiger ist
es, die vorliegenden Bände zu erhalten
und zu dokumentieren."
Für die Neubeschaffung hat die Stadt
einen Zuschuss in Höhe von 16.164 Euro

Foto: snp

erhalten. Mit diesen Bundesfordermitteln
wurde der Archivscanner sowie ergän-
zendes Zubehör im Rahmen des För-
derprogramms,,WissensWandel. Digital-
programm für Bibliotheken und Archive
innerhalb von Neustart Kultur" vollständig
finanziert. Das Förderprogramm unter-
stützt den Ausbau digitaler Angebote von
Archiven und Bibliotheken, um die Fol-
gen der Corona-Pandemie zu mildern. Es



wird gespeist aus Bundesmitteln, die von
der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien (BKM) im Rahmen

des Dachprogramms,,Neustart Kultur" zur
Verfügung gestellt werden. Das Stadtar-
chiv hatte sich erfolgreich um die Teilnah-
me am Förderprogramm beworben und
wurde in der Kategorie ,,lnfrastruktur &
Leistungsangebote als Grundlagen für die
d igitale Vermittl ung" gefördert.
Einen digitalen Zusatznutzen bietet das
Stadtarchiv seinen Besuchern auch mit
dem neuen öffentlichen WLAN-Netz. Nut-
zer konnten zwar bislang schon mit ihren
eigenen Endgeräten online ergänzende

Recherchen oder lnformationen einholen.
,,Mit dem geschütaen wlAN-Zugang im
Archiv machen wir diese Möglichkeit für
unsere Nutzer aber sicherer und attrakti-
ver", versichert Vera Kreutzmann.
Das Stadtarchiv Neckarsulm kann derzeit
nur nach vorheriger Terminabsprache
besucht werden. Termine können unter
Tel. 07132135-331 oder per E-Mail: stadt-
archiv@neckarsu lm.de vereinbart werden.
ln der aktuellen Corona-Alarmstufe ist ein
Besuch nur beiVorlage eines Genesenen-,
lmpf- oder Testnachweises möglich. Als

Testnachweis ist ein negativer PCR-Test

erforderlich. (snp)
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,\7. öffentliche
Stadt Neckarsulm Bekanntmachungen

Satzung zur Anderung der Satzung über die Erhe-
bung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S.

698), zuletzt geändert durch Artike! 2 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2020 (GBl. S. 1095) in Verbindung mit den §§ 2 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in
der Fassung vom 17.03.2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233) hat
der Gemeinderat der Stadt Neckarsulm am 25.1 1.2021 folgende
Satzung zur Anderung der Satzung über die Erhebung der Hun-
desteuer beschlossen:

§s
Steuersatz

!n Absatz (1) Satz 1 wird der Wortlaut:,,90,- €'{ ersetzt durch
,,102,- €" und derWortlaut,,540,- €" ersetzt durch,,602,-€".
ln Absatz (2) Satz 1 wird derWortlaut,,l80,- €" ersetzt durch,,204,-
€" u nd der Wortla ut,, 1 .080 €" ersetzt d u rch,, 1 .224,- €'.
Diese Satzung tritt am 01.01 .2022 in Kraft.
Hinweis
Eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemein-
deordnung zustande gekommen ist, gilt ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1 . die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

2.der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung derVerfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Neckarsulm unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

lst eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 dieses Hinweises geltend
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz I dieses
Hinweises genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.
Necka rsu lm, 25.1 1 .2021
gez. Hertwig, Oberbürgermeister

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,,Amorbach
(Sonnenhalde)", 7. Anderung Plan Nr. 17.0717 in
Neckarsulm - Wiederholung der Planoffenlage des
Beba uungsplan-Entwurfs nach dem Planungssicher-
stellungsgesetz

Hier: Beschluss über die Planoffenlage nach § 3 Abs.2 Baugesetz-
buch (BauGB) i.V.m. § 3 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG)

Der Gemeinderat der Stadt Neckarsulm hat in seiner öffentlichen
Sitzung am 28.10.2021 den Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften,,Amorbach
(Sonnenhalde)",7.Anderung Plan Nr. 17.07/7 in Neckarsulm ge-
billigt und beschlossen, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Beteiligung der
durch die Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 BaUGB durchzuführen.
Geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans umfasst die Grundstücke Flurstück Nr. 601 '1, 6012/1,
6024 (teilweise) sowie 6029 (teilweise).

lnhalt der Planung:
Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans ist die Wiedernutzbarmachung der brachliegenden Gewer-
befläche Amorbacher Straße 1 zur Schaffung von Wohnraum in
ei ner städteba u I ich verd ichteten Geschosswoh n u n gsba uweise.
Maßgebende Unterlagen:
Maßgebend ist der Abgrenzungsplan vom 17.09.2021 mit den
zeichnerischen Festsetzungen und Textteil, gefertigt jeweils


